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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2001

Norm

ABGB §94 Abs3

Rechtssatz

Durch die Neuregelung des Unterhaltsanspruches wird - in bestimmten Fällen - eine Verminderung der

Naturalleistungskomponente des Unterhaltsanspruchs zugunsten der Geldleistungskomponente erreicht.

Entscheidungstexte

4 Ob 42/01g
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